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EDITORIAL

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

in dieser Ausgabe unseres PKF Newsletter Accounting möch-

ten wir Sie auf Neuerungen in der internationalen Rechnungs-

legung hinweisen, aber auch einen Blick auf nationale Neu-

regelungen werfen.

Nicht immer sind die Anwender internationaler Rechnungs-

legungsvorschriften glücklich mit der Arbeit des Standard-

setters IASB und dessen Produkten. Diese Erkenntnis dürfte 

dazu beigetragen haben, dass das IASB erstmalig die Nutzer 

befragt, was Sie zukünftig vom IASB erwarten. Mehr hierzu in 

den Internationalen Kurznachrichten.

Aktuell legt das IASB mit IFRS 13 „Fair Value Measurement“ 

einen Standard von übergreifender Bedeutung vor. Ange-

sichts der zunehmenden Relevanz von Zeitwerten für die 

Rechnungslegung war es wohl überfällig, die Regelungen zur 

Ermittlung solcher Fair Values an zentraler Stelle zusammen-

zutragen.

Wesentliche Änderungen bringt die Neufassung von IAS 19 

„Employee Benefi ts“. Die Abschaffung der Korridormethode 

könnte ein Baustein zur so dringend notwendigen Komple-

xitätsreduzierung in der internationalen Rechnungslegung 

sein.

Schließlich möchten wir mit IDW RS HFA 35 „Handelsrecht-

liche Bilanzierung von Bewertungseinheiten“ noch einen 

natio nalen Standard hervorheben, der exemplarisch zeigt, 

wie sich die Einfl üsse der internationalen Rechnungslegung 

in der nationalen Gesetzgebung und der Bilanzierungspraxis 

nach HGB auswirken.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre.

Ihr PKF Team
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Fremdkapitalkosten eines qualifi zierenden Vermö-

genswertes, deren Aktivierungsbeginn vor dem Zeit-

punkt des Übergangs auf IFRS liegt

Ein erstmaliger Anwender darf Fremdkapitalkosten, die 

bis zum Übergang auf die IFRS nach lokalen Rechnungs-

legungsgrundsätzen aktiviert wurden, beibehalten. Nach 

dem Übergang auf die IFRS hat die Bilanzierung in Über-

einstimmung mit IAS 23 „Borrowing Costs“ zu erfolgen. 

Dies hat zur Folge, dass Fremdkapitalkosten für quali-

fi zierende Vermögenswerte inklusiver derer, die sich im 

Zeitpunkt des Übergangs im Bau befi nden, nach dem 

Übergang auf die IFRS zu aktivieren sind.

 IAS 1 „Presentation of Financial Statements”

Vergleichsinformationen

Es wird klargestellt, dass ein Unternehmen neben den 

von IAS 1 geforderten Vorjahresangaben zusätzliche Ver-

gleichsinformationen in einzelne Abschlussbestandteile 

für davor liegende Berichtsperioden aufnehmen darf, 

ohne einen vollständigen Abschluss für diese frühere 

Berichtsperiode darstellen zu müssen. Jedoch hat das 

Unternehmen für die zusätzlichen Vergleichsinformatio-

nen Anhangangaben zu machen. 

 Beispiel:  Unternehmen A stellt in seiner 

Gesamtergebnisrechnung für das Jahr 2011 die 

Perioden 2011, 2010 und 2009 dar. Unternehmen 

A ist nicht verpfl ichtet, in seinem Abschluss für das 

Jahr 2011 ebenfalls eine Bilanz, Eigenkapitalver-

änderungsrechnung und Kapitalfl ussrechnung für 

die Periode 2009 darzustellen. Jedoch muss das 

Unternehmen die für die Gesamtergebnisrechnung 

2009 notwendigen Anhangangaben machen.

I. INTERNATIONALE 
RECHNUNGSLEGUNG

ED/2011/2 „Improvements to IFRSs“

Im Juli 2006 hat der IASB das sogenannte „Annual 

Improvements Process (AIP)“-Projekt ins Leben 

gerufen, mit dem jährlich Klarstellungen und klei-

nere Änderungen am Regelwerk zur Diskussion 

gestellt und anschließend in einem Sammelstan-

dard veröffentlicht werden. Die diesjährigen Ände-

rungsvorschläge hat das IASB am 22. Juli 2011 als 

ED/2011/2 „Improvements to IFRSs“ veröffentlicht. 

Es wird erwartet, dass die fi nalen Standards im März 2012 

veröffentlicht und für Geschäftsjahre, die am oder nach 

dem 1.  Januar 2013 beginnen, zur Anwendung kommen 

werden. Die Kommentierungsfrist endet am 21.  Oktober 

2011.

Nachfolgend stellen wir Ihnen die vorgeschlagenen 

Änderungen vor:

 IFRS 1 „First-time Adoption of International 

 Financial Reporting Standards“

Wiederholte Anwendung des IFRS 1

Es wird klargestellt, dass ein Unternehmen IFRS 1 immer 

dann anwendet, wenn im letzten aktuellen Jahres-

abschluss keine ausdrückliche und uneingeschränkte 

Bestätigung der Übereinstimmung mit den IFRS enthal-

ten ist. Dieser Grundsatz ist auch anzuwenden, wenn 

ein Unternehmen IFRS 1 in einer vor dem letzten aktu-

ellen Jahresabschluss liegenden Berichtsperiode ange-

wandt hat.
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zur erfolgsneutralen Erfassung von Ertragsteuern bei 

Dividendenausschüttungen und Transaktionskosten 

einer Eigenkapitaltransaktion soll zu Gunsten eines Ver-

weises auf die jeweiligen Vorschriften des IAS 12 gestri-

chen werden.

Dies hat beispielsweise bei gespaltenen Ertragsteuer-

sätzen für Thesaurierungen bzw. Ausschüttungen zur 

Folge, dass es zu einer nachträglichen erfolgswirksamen 

Erfassung der Ertragsteuergutschrift zum Zeitpunkt der 

Dividendenausschüttung kommt (IAS 12.52B).

 IAS 34 „Interim Financial Reporting“

In der Zwischenberichterstattung hat eine Angabe aller 

Vermögenswerte eines berichtspfl ichtigen Segmentes 

Des Weiteren wird klargestellt, dass die dritte Bilanz, 

die bei einer rückwirkenden Änderung von Rechnungs-

legungsmethoden, bei einer rückwirkenden Anpassung 

(restatement) oder einer Umgliederung von Abschluss-

posten aufzustellen ist, stets auf den Beginn der ver-

pfl ichtend anzugebenden Vergleichsperiode aufzu stellen 

ist. Anhangangaben für diese dritte Bilanz sollen nicht 

mehr notwendig sein. 

Anpassungen an das „Conceptual Framework of 

Financial Reporting“ 2010

IAS 1 wird sprachlich an das im September 2010 veröf-

fentlichte „Conceptual Framework of Financial Reporting“ 

angepasst. Die terminologischen Änderungen beziehen 

sich hauptsächlich auf den bisher in IAS 1 verwende-

ten Begriff „Zielsetzung von Abschlüssen“ (objective of 

fi nancial statements) und auf das neue Verständnis des 

Begriffes „Verständlichkeit“ (understandability). 

 IAS 16 „Property, Plant and Equipment“

Die Bilanzierung von Ersatzteilen und Wartungsgerä-

ten wird dahingehend klargestellt, dass diese nur dann 

unter dem Sachanlagevermögen ausgewiesen werden 

dürfen, wenn sie länger als ein Jahr genutzt werden. Bei 

einer kürzeren Nutzung erfolgt der Ausweis unter dem 

Vorratsvermögen. Die bisher bestehende Regelung, 

dass Ersatzteile und Wartungsgeräte nur dann als Sach-

anlagevermögen ausgewiesen werden dürfen, wenn 

diese zusammen mit Sachanlagen genutzt werden, wird 

ersatzlos gestrichen.

 IAS 32 „Financial Instruments: Presentation“

Ein derzeit bestehender Widerspruch zwischen IAS 32 

und IAS 12 „Income Taxes“ soll durch eine Ergänzung 

des IAS 32 beseitigt werden. Die Regelung in IAS 32.35 

Auch für die Zwischenberichterstattung soll gelten: Nur an den 

CODM regelmäßig gemeldete Vermögenswerte eines berichts-

pfl ichtigen Segmentes sind anzugeben.
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Bestandteilen des OCI (z. B. im OCI erfasste versiche-

rungsmathematische Gewinne und Verluste) auszuwei-

sen. Des Weiteren müssen Zwischensummen für beide 

Gruppen gezogen werden, wenn dies für das Verständnis 

erforderlich ist. Das bisherige Wahlrecht, die Bestandteile 

des OCI vor oder nach Berücksichtigung der damit ver-

bundenen steuerlichen Auswirkungen darzustellen, bleibt 

erhalten. Allerdings sind bei einer Vorsteuer-Darstellung 

die Ertragsteuern für Bestandteile, die dauerhaft im OCI 

bleiben, und die, die im Zeitablauf in die GuV umgeglie-

dert werden, getrennt auszuweisen.

IFRS 13 „Fair Value Measurement”

Das IASB hat am 12. Mai 2011 IFRS 13 „Fair Value 

Measurement“ veröffentlicht. Der Standard führt die 

bislang in zahlreichen Einzelstandards niedergeleg-

ten Leitlinien zur Bewertung zum Fair Value (beizu-

legender Zeitwert) zusammen. Der neue Standard ist 

spätestens für Geschäftsjahre anzuwenden, die am 

oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen, allerdings 

steht das EU-Endorsement noch aus.

 Anwendungsbereich

IFRS 13 regelt nicht, wann eine Bewertung zum beizu-

legenden Zeitwert geboten ist. Auf IFRS 13 ist mithin 

zurückzugreifen, soweit andere Standards oder Inter-

pretationen eine Bewertung von Vermögenswerten, 

Schulden oder eigenen Eigenkapitalinstrumenten zum 

beizulegenden Zeitwert oder entsprechende Angaben 

vorschreiben bzw. erlauben. Aufgrund dieses übergrei-

fenden Charakters der neuen Bewertungsvorschriften 

erfahren zahlreiche Standards und Interpretationen 

durch IFRS 13 eine Änderung. Ausgenommen von dem 

Anwendungsbereich sind anteilsbasierte Vergütungen 

gemäß IFRS 2, Leasingtransaktionen nach IAS 17 und 

nur dann zu erfolgen, wenn ein solcher Betrag der ver-

antwortlichen Unternehmensinstanz (CODM) regelmäßig 

gemeldet wird und es in der Zwischenberichtsperiode 

eine wesentliche Änderung dieses Betrages im Vergleich 

zum letzten Jahresabschluss gab. Damit erfolgt durch 

die geplante Änderung des IAS 34 eine Anpassung an 

IFRS 8 „Operating Segments“. Darin wurde die Pfl icht-

angabe der Segmentvermögenswerte bereits durch das 

AIP 2009 relativiert. 

IAS 1 „Presentation of Financial 

Statements“

Im Rahmen des Konvergenzprojektes zwischen dem 

IASB und dem amerikanischen Standardsetter FASB 

hat das IASB am 16. Juni 2011 Änderungen zu IAS 1 

„Presentation of Financial Statements“ veröffent-

licht. Die Änderungen sollen für Berichtsperioden 

gelten, die am oder nach dem 1. Juli 2012 beginnen. 

Eine vorzeitige Anwendung ist gestattet, allerdings 

steht das EU-Endorsement noch aus.

Wie bereits vom IASB angedeutet, wurde das statement 

of comprehensive income in statement of p&l and oci 

umbenannt. Entgegen früherer Planungen des IASB 

werden Unternehmen auch künftig die Gewinn- und Ver-

lustrechnung (GuV) und das sonstige Gesamtergebnis 

(OCI) entweder in einem Rechenwerk (single statement 

approach) oder getrennt voneinander (two statement 

approach) aufstellen dürfen. Allerdings wird explizit vor-

geschrieben, dass bei Anwendung des two statement 

approach die beiden Sektionen (GuV und OCI) unmittel-

bar aufeinander folgend im Geschäftsbericht darzustel-

len sind. Darüber hinaus sind die reklassifi zierungsfähi-

gen Bestandteile des OCI (z. B. Auswirkungen der Fair 

Value-Bewertung von available for sale fi nancial assets) 

künftig getrennt von den nicht reklassifi zierungsfähigen 
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Bewertungen, die lediglich gewisse Parallelen zu einem 

Fair Value-Ansatz aufweisen, wie z. B. die Bewertung von 

Vorräten zum Nettoveräußerungspreis oder die Ermitt-

lung von Nutzungswerten nach IAS 36. 

 Defi nition und Bewertungsgrundsätze

Defi nition des beizulegenden Zeitwertes

Als beizulegender Zeitwert gilt der Preis, der in einer 

gewöhnlichen Transaktion zwischen Marktteilnehmern 

am Bewertungsstichtag für den Verkauf eines Vermö-

genswertes zu erhalten bzw. für die Übertragung einer 

Schuld zu zahlen wäre.

Bewertungsobjekt

Die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert erfolgt für 

einen bestimmten Vermögenswert oder eine bestimmte 

Schuld. Deshalb sind die spezifi schen Charakteris-

tika des Bewertungsobjektes zu berücksichtigen, wie 

wenn diese bei der Wertermittlung von einem typischen 

Marktteilnehmer berücksichtigt worden wären. Solche 

Eigenschaften können die Beschaffenheit und die Lage 

eines Vermögenswertes sowie Restriktionen im Hinblick 

auf den Verkauf oder auf die Nutzung eines Vermögens-

wertes sein. Wie der konkrete Vermögenswert oder die 

Schuld abgegrenzt wird, die sog. unit of account, wird 

vom IASB nicht festgelegt. Es wird auf der einen Seite 

zugelassen, dass sowohl ein einzelner Vermögenswert 

bzw. Schuld als auch eine Gruppe von Vermögenswer-

ten bzw. Schulden das Bewertungsobjekt sein kann; auf 

der anderen Seite wird formell auf sonstige IFRS ver-

wiesen, welche die unit of account jeweils festlegen. So 

kann beispielsweise bei der Bewertung von Anteilen an 

einem börsennotierten Unternehmen die einzelne Aktie 

das Bewertungsobjekt sein (z. B. nach IAS 39 „Financial 

Instruments: Recognition and Measurement“) oder der 

gesamte Aktienbesitz an dem Unternehmen (z. B. nach 

IFRS 3 „Business Combinations“). 

Transaktion und Markt 

Die Fair Value-Bewertung unterstellt, dass der Vermö-

genswert oder die Verbindlichkeit in einer gewöhnlichen 

Transaktion zwischen Marktteilnehmern zu aktuellen 

Marktkonditionen am Bewertungsstichtag auf dem Haupt-

markt oder auf dem vorteilhaftesten Markt ausgetauscht 

werden. Der Hauptmarkt ist der Markt mit dem größten 

Volumen oder den meisten Handelsaktivitäten für den zu 

bewertenden Vermögenswert bzw. die zu bewertende 

Schuld. Sollte ein Hauptmarkt fehlen, ist der vorteilhaf-

teste Markt zu wählen. Dieser ist dadurch gekennzeich-

net, dass hier für Vermögenswerte der höchste Preis zu 

erhalten und für Schulden der niedrigste Preis zu zahlen 

wäre. Sowohl zum Hauptmarkt als auch zum vorteilhaf-

testen Markt muss das Unternehmen – zumindest am 

Bewertungsstichtag – Zugang haben. 

Es wird widerlegbar vermutet, dass der Markt, den ein 

Unternehmen gewöhnlich nutzt oder nutzen könnte, der 

Hauptmarkt bzw. der gewöhnlich genutzte Markt ist. Der 

Standard verlangt keine umfangreiche Suche nach (alter-

nativen) Märkten, die als Hauptmarkt bzw. vorteilhaftes-

ter Markt in Frage kommen. 

Markteilnehmer und Preis

Die Bemessung des beizulegenden Zeitwertes hat aus 

Sicht eines typischen Marktteilnehmers zu erfolgen. Dies 

bedeutet, dass eine Bewertung aus Sicht des Unterneh-

mens nicht zulässig ist. Typische Markteilnehmer sind 

dadurch gekennzeichnet, dass sie voneinander unabhän-

gig sind, über ein ausreichendes Wissen bzw. Informa-

tionen über das Bewertungsobjekt verfügen und in der 

Lage und bereit sind, die Transaktion durchzuführen.



6 | PKF Newsletter Accounting | IV.2011

IFRS | HGB | Bilanzsteuerrecht

mögenswert verkauft oder eine Schuld übertragen wor-

den wäre. IFRS 13 nennt die auch aus dem IDW RS 

HFA 16 bekannten Verfahren – marktpreisorientiertes 

Verfahren, kapitalwert orientiertes Verfahren und kosten-

orientiertes Verfahren – als die drei gängigen Verfahren.

Fair Value-Hierarchie

IFRS 13 führt eine aus IFRS 7 „Financial Instruments: 

Disclosures“ bekannte 3-stufi ge Fair Value-Hierar chie 

ein, um die Konsistenz und Vergleichbarkeit der Fair 

Value-Bewertungen sicherzustellen. Die Inputfaktoren 

für die Fair Value-Bewertung sollen auf Basis der fol-

genden Rangfolge verwendet werden. 

 Level 1: die auf aktiven Märkten für identische Vermö-

genswerte oder Schulden notierten Marktpreise,

 Level 2: Inputfaktoren, bei denen es sich nicht um die 

auf Level 1 berücksichtigten notierten Preise handelt, 

die sich aber für den Vermögenswert oder die Schuld 

entweder direkt (d. h. als Preis) oder indirekt (d. h. in 

Ableitung von Preisen) beobachten lassen,

Die Defi nition des Preises ergibt sich bereits durch die 

Defi nition des beizulegenden Zeitwertes. Der Preis 

wird durch eine tatsächliche oder eine hypothetische 

Transaktion bestimmt. Transaktionskosten sind nicht zu 

berücksichtigen, da sie unternehmensspezifi sch sind. 

Transportkosten beeinfl ussen dagegen den beizulegen-

den Zeitwert.

Bewertungsverfahren und Bewertungsinputfaktoren

Sofern sich der Fair Value nicht direkt aus Marktpreisen 

ableiten lässt, soll ein Unternehmen das Bewertungs-

verfahren verwenden, das im konkreten Einzelfall geeig-

net ist, und für das ausreichende Daten für die Bemes-

sung des beizulegenden Zeitwertes zur Verfügung 

stehen. Dabei soll der Einsatz von beobachtbaren Input-

faktoren maximiert bzw. von nicht beobachtbaren Input-

faktoren minimiert werden. Die Zielsetzung der Verwen-

dung eines Bewertungsverfahrens ist es, den Preis zu 

schätzen, zu dem unter aktuellen Marktbedingungen am 

Bewertungsstichtag im Rahmen eines gewöhnli chen 

Geschäfts vorfalls zwischen Marktteilnehmern ein Ver-

Level 1-Inputfaktoren sind die auf aktiven Märkten für identische Vermögenswerte oder Schulden notierten Marktpreise.
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 Level 3: neben Level 1- und 2-Faktoren nicht auf beob-

achtbaren Marktdaten basierende Faktoren für die 

Bewertung des Vermögenswertes oder der Schuld.

Sollten die Inputfaktoren, die zur Bemessung des beizu-

legenden Zeitwertes verwendet werden, verschiedenen 

Hierarchiestufen angehören, richtet sich die gesamte 

Bewertung des beizulegenden Zeitwertes nach der Stufe 

des am niedrigsten eingestuften Inputfaktors, der für die 

gesamte Bemessung wesentlich ist.

 Auswirkung der Bewertungsgrundsätze auf 

bestimmte Vermögenswerte und Passiva

Beizulegender Zeitwert eines nicht-fi nanziellen 

 Vermögenswertes

Die Bewertung eines nicht-fi nanziellen Vermögens-

wertes erfolgt unter der Annahme, dass ein beliebiger 

Marktteilnehmer den größtmöglichen Nutzen aus dem 

Vermögenswert ziehen kann. Die Bestimmung dieses 

größtmöglichen Nutzens erfolgt immer aus der Sicht der 

Marktteilnehmer, was zur Folge hat, dass der Fair Value 

unbeeinfl usst davon ist, wie das Unternehmen den Ver-

mögenswert nutzt. Der größtmögliche Nutzen eines nicht-

fi nanziellen Vermögenswertes bildet die Bewertungsprä-

misse. Sie entscheidet darüber, ob ein nicht-fi nanzieller 

Vermögenswert auf stand-alone Basis oder in Kombina-

tion mit anderen Vermögenswerten (ggfs. auch Schulden) 

zu bewerten ist. Sollte der größtmögliche Nutzen nur in 

einer solchen Kombination zu erzielen sein, unterstellt 

IFRS 13, dass die ergänzenden Vermögenswerte (ggfs. 

auch Schulden) für Marktteilnehmer verfügbar sind.

 Beispiel:  Im Rahmen einer Kaufpreisalloka-

tion für ein erworbenes Unternehmen A stellt der 

Erwerber überraschenderweise fest, dass A eine 

große Menge an Minengold besitzt. Angesichts 

der derzeitigen Weltmarktpreise für Gold kann der 

größtmögliche Nutzen nur dadurch erzielt werden, 

wenn das Minengold zu gegossenen Barren wei-

terverarbeitet wird. Für die Bemessung des beizu-

legenden Zeitwertes wird der Marktpreis gesucht, 

der erzielbar wäre, wenn das Minengold an einen 

Marktteilnehmer veräußert werden würde, der es 

zu gegossenen Barren weiterverarbeiten kann.

Beizulegender Zeitwert von Schulden und eigener 

Eigenkapitalinstrumente

Die Bewertung von fi nanziellen und nicht-fi nanziellen 

Schulden sowie von eigenen Eigenkapitalinstrumenten 

wird systematisch auf eine Stufe gestellt. Für alle gilt, 

dass von einer Übertragung auf einen Marktteilnehmer 

am Bewertungsstichtag auszugehen ist, der Vertrag also 

weder aufgelöst noch beglichen wird oder sonst wie 

untergeht. Die Bewertung von Schulden berücksichtigt 

das sog. non-performing risk, das auch das eigene Kre-

ditrisiko beinhaltet, jedoch nicht auf dieses begrenzt ist. 

Wie bereits ausgeführt, soll auch hier ein Unternehmen 

den Gebrauch von beobachtbaren Inputfaktoren maxi-

mieren bzw. den Gebrauch von nicht beobachtbaren 

Inputfaktoren minimieren. 

Da allerdings für Schulden und auch für die eigenen 

Eigenkapitalinstrumente oftmals kein beobachtbarer 

Markt vorhanden ist, ist eine abgestufte Bewertungs-

systematik vorgesehen. Diese abgestufte Bewertungs-

systematik sieht die Verwendung von Marktpreisen einer 

identischen übertragenen Schuld bzw. eines identischen 

übertragenen Eigenkapitalinstruments als obersten Maß-

stab an, und stellt die Verwendung von abweichenden 

Bewertungsverfahren, wie z. B. die Barwertermittlung, an 

das Ende dieser Bewertungssystematik.
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 Anhangangaben

IFRS 13 schreibt eine Reihe von Anhangangaben vor, 

die denen des IFRS 7 nachempfunden sind, aber 

für alle Vermögenswerte und Schulden gelten. Die 

IFRS 13-Anhangangaben sollen lediglich Anhang -

an gaben aus anderen Standards ergänzen. Es wird 

zwischen Anhangangaben für Bewertungen zum bei-

zulegenden Zeitwert unterschieden, die wiederkehrend 

(recurrring) oder einmalig bzw. selten (non-recurring) 

sind. Für wiederkehrende Bewertungen sind umfang-

reichere Angaben zu machen. Wie bereits aus dem 

IFRS 7 bekannt, hat ein Unternehmen Aufgliederungen 

für jede Klasse von Vermögenswerten und Schulden zu 

machen. Dafür hat eine sachgerechte Klassenbildung 

auf der Grundlage des Wesens, der Eigenschaften und 

der Risiken der Vermögenswerte sowie der Stufe inner-

halb der Fair Value-Hierarchie zu erfolgen. U. a. sind 

folgende Angaben zu machen:

 der Level der Bewertungen zum beizulegenden Zeit-

wert,

 Umgliederungen zwischen Level 1 und Level 2 ein-

schließlich der Gründe für die Umgliederung, 

 Bewertungsmethoden und Bewertungsprämissen im 

Hinblick auf die Bewertung zum beizulegenden Zeit-

wert und Änderungen von Bewertungsmethoden und

 bei Level 3-Bewertungen u. a. eine Überleitungsrech-

nung von der Eröffnungs- zu der Schlussbilanz, Erläu-

terungen der eingesetzten Bewertungstechniken und 

verbale Erläuterungen von Sensitivtäten bei wieder-

kehrenden Level 3-Bewertungen. Des Weiteren sollen 

für Bewertungen, bei denen Level 3-Inputfaktoren ver-

wendet wurden, die Auswirkungen auf die GuV und 

auf das OCI dargestellt werden.

ED/2011/4 „Investment Entities“

Das IASB hat am 25. August 2011 zusammen mit 

dem FASB den ED/2011/4 „Investment Entities“ ver-

öffentlicht. Mit diesem ED wird vorgeschlagen, 

Investmentgesellschaften als eine eigenständige 

Unternehmensform zu defi nieren und von den Kon-

solidierungsvorschriften des IFRS 10 „Consolidated 

Financial Statements“ auszunehmen. Der Entwurf 

defi niert Investmentgesellschaften als Unternehmen, 

die in eine Vielzahl von Anlagen investieren, um für 

Kapitalanleger, die sich mit Anteilen beteiligen, Ver-

mögenswertsteigerungen und / oder Kapitaleinkünfte 

zu erwirtschaften. Die Kommentierungsfrist endet am 

5. Januar 2012. Der Zeitpunkt der Erstanwendung des 

Standards ist offen.

Nach IFRS 10 müssten Investmentgesellschaften von 

ihnen beherrschte Unternehmen vollkonsolidieren. 

Im Rahmen des Konsultationsprozesses zu IFRS 10 

wurde auf die mangelnde Entscheidungsnützlichkeit 

der daraus resultierenden Informationen hingewiesen, 

da Investoren an den Fair Values der Investments und 

der Art der Ermittlung dieser Werte interessiert seien. 

Um dem Geschäftsmodell von Investmentgesellschaf-

ten gerecht zu werden, schließt ED/2011/4 Investment-

gesellschaften aus dem Anwendungsbereich des 

IFRS 10 aus. Stattdessen wird eine erfolgswirksame 

Bewertung aller Investments zum beizulegenden Zeit-

wert (at fair value through profi t or loss) verlangt.

Keine Einigkeit konnten IASB und FASB in der Frage 

erzielen, wie Fälle bilanziell behandelt werden sollen, 

bei denen die Investmentgesellschaft von einer Nicht-

Investment gesellschaft beherrscht wird. Nach dem Vor-

schlag des IASB hat ein solches Mutterunternehmen 

die beherrschten Beteiligungsgesellschaften der Invest-

mentgesellschaft zu konsolidieren. Das FASB hingegen 

favorisiert einen roll-up-Ansatz, der die Konsolidierungs-
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ausnahme für die Investmentgesellschaft auf das Mutter-

unternehmen überträgt und auch in seinem Abschluss 

eine erfolgswirksame Bewertung zum beizulegenden 

Zeitwert vorsieht. Im Rahmen der Kommentierung fordert 

das IASB auf, zu diesem Punkt Stellung zu nehmen.

 Beispiel:  Unternehmen A, das keine Invest-

mentgesellschaft ist, legt überschüssige Liquidität 

in einem eigenen Spezialfonds B an, der die Krite-

rien einer Investmentgesellschaft nach ED/2011/4 

erfüllt. B hält im Rahmen seiner Anlagepolitik 

 Mehrheitsbeteiligungen an den mittelständischen 

Industrieunternehmen C und D.

 Lösung IASB:  A muss C und D vollkonsoli-

dieren.

 Lösung FASB:  A hat die Beteiligungen an C 

und D jeweils erfolgswirksam zum beizulegenden 

Zeitwert zu bewerten.

IAS 19 „Employee Benefi ts“

Am 16. Juni 2011 hat das IASB die überarbeitete Ver-

sion des IAS 19 „Employee Benefi ts“ veröffentlicht. 

Der Standard enthält Änderungen insbesondere 

für die Bilanzierung leistungsorientierter Pensions-

pläne und von Leistungen aus Anlass der Beendi-

gung des Arbeitsverhältnisses sowie zur Anhangbe-

richterstattung. Der neue Standard ist spätestens 

für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach 

dem 1. Januar 2013 beginnen. Das EU-Endorsement 

steht noch aus. Die Änderungen sind retrospektiv 

anzuwenden. Dies gilt nicht für Vermögenswerte, 

deren Herstellungskosten Aufwendungen für Leis-

tungen an Arbeitnehmer enthalten.

Leistungsorientierte Pensionspläne

Künftig ist die Nettoverpfl ichtung aus der „Defi ned Bene-

fi t Obligation (DBO)“ und den „Plan Assets“ stets in vol-

ler Höhe auszuweisen. Remeasurements, die bisher als 

„versicherungsmathematische Gewinne und Verluste“ 

bezeichnet wurden, sind bei Entstehung direkt im OCI 

zu erfassen. Die Korridormethode oder eine andere Form 

der Amortisation der Schätzabweichungen sind nicht 

mehr zulässig. Eine Reklassifi zierung der im OCI erfass-

ten Beträge kommt wie bisher nicht in Betracht.

Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand (past service 

costs) ist künftig unabhängig vom Eintritt der Unver-

fallbarkeit der Ansprüche im Zeitpunkt der Änderung 

des Pensionsplans in vollem Umfang erfolgswirksam in 

der GuV zu erfassen. Die past service costs umfassen 

künftig neben den Planänderungen auch Plankürzungen 

infolge einer signifi kanten Verminderung der vom Plan 

erfassten Arbeitnehmer. Planänderungen und Plankür-

zungen aufgrund von Veränderungen der versicherungs-

mathematischen Parameter werden als remeasurement 

erfolgsneutral im OCI erfasst. 

Die bisherigen interest costs auf die DBO und der expec-

ted return on plan assets ergeben das Nettozins ergebnis 

aus dem Plan. Für die Aufzinsung der DBO wie auch 

zur Ermittlung des Ertrags aus dem Planvermögen ist 

ein zum Periodenanfang aus Renditen von Unterneh-

mensanleihen hoher Bonität abgeleiteter Zinssatz zu 

verwenden, wie er bislang schon für die Verzinsung der 

DBO ermittelt wurde. Während die remeasurements im 

OCI zu erfassen sind, erfolgt der Ausweis des laufenden 

Dienstzeitaufwands, des nachzuverrechnenden Dienst-

zeitaufwands aus Planänderungen und Plankürzungen 

sowie der Aufwand oder Ertrag aus Planabgeltungen auf 

der einen Seite und Nettozinsaufwand oder -ertrag auf 

der anderen Seite innerhalb der GuV. Eine Aufgliederung 

der vorgenannten GuV-Positionen hat innerhalb der GuV 

oder im Anhang zu erfolgen. 

Über die schon bisher darzustellende Zusammensetzung 

und Entwicklung der einzelnen Komponenten der Pensi-

onsverpfl ichtung hinaus sind die Anhangangaben insbe-
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sondere erweitert worden, um bessere Informationen über 

die Merkmale der Pensionspläne und der damit verbun-

denen planspezifi schen Risiken zu vermitteln. Ferner sind 

die Auswirkungen leistungsorientierter Pensionspläne auf 

künftige Cash Flows umfassend zu erläutern.

Leistungen aus Anlass der Beendigung des Arbeits-

verhältnisses 

Die geänderte Defi nition des IAS 19 hinsichtlich der Leis-

tungen aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnis-

ses führt grundsätzlich zu einer Einschränkung der unter 

diese Position fallenden Leistungen. Werden Leistungen 

an Arbeitnehmer in Abhängigkeit von der Erbringung 

künftiger Arbeitsleistungen gewährt, soll das gegen ihre 

Einstufung als Leistung aus Anlass der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses sprechen. Sie sind dann als „Andere 

langfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer“ oder als 

„Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses“ 

zu klassifi zieren.

In der öffentlichen Diskussion stehen derzeit in diesem 

Zusammenhang die Aufstockungsbeträge zur Alters-

teilzeitrückstellung im Rahmen des Blockmodells, wie 

es vielfach in Deutschland zur Anwendung kommt. Da 

die Höhe des Aufstockungsbetrages in Vereinbarungen 

zur Altersteilzeit regelmäßig laufzeitabhängig ist, könnte 

der Aufstockungsbetrag künftig nicht mehr unter die 

Kate gorie „Leistungen aus Anlass der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses“ zu subsumieren sein. Infolgedes-

sen wäre der Aufstockungsbetrag nicht mehr wie bis-

lang in einem Betrag im Zeitpunkt des Abschlusses der 

Altersteilzeitvereinbarung zu passivieren, sondern inner-

halb der Aktivphase ratierlich anzusammeln. Für eine 

Beibehaltung der bisherigen Vorgehensweise könnte 

dagegen der Abfi ndungscharakter des Aufstockungs-

betrages sprechen, da dieser gerade gewährt wird, um 

den Arbeitnehmer zu einer vorzeitigen Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses zu bewegen. Es bleibt abzuwar-

ten, wie die internationale Bilanzierungspraxis IAS 19 im 

 Hinblick auf den Aufstockungsbetrag zur Altersteilzeit-

rückstellung umsetzen wird. 

Internationale Kurznachrichten

 IASB veröffentlicht ED/2011/3 zum 

IFRS 9-Erstanwendungszeitpunkt 

Am 4. August 2011 hat das IASB den ED/2011/3 „Man-

datory Effective Date of IFRS 9“ veröffentlicht. Darin 

wird vorgeschlagen, IFRS 9 erst ab dem 1. Januar 2015 

verpfl ichtend anzuwenden, da Phase 2 („Impairment 

Methodology“) und Phase 3 („Hedge Accounting“) 

dieses Projekts erst später als ursprünglich geplant 

abgeschlossen werden. Dadurch soll eine zeitgleiche 

Anwendung aller Vorschriften weiterhin gewährleistet 

werden. Die zeitliche Verzögerung hat jedoch keine 

Änderung der bereits verabschiedeten IFRS 9-Vor-

schriften zur Kategorisierung und Bewertung zur Folge. 

Zudem wird klargestellt, dass der Verzicht auf ange-

passte Vergleichszahlen bei vorzeitiger Anwendung vor 

dem 1. Januar 2012 zeitlich nicht ausgeweitet wird. Eine 

frühere Anwendung von IFRS 9 ist sowohl in der Fas-

sung von 2009 (nur assets) als auch in der Fassung von 

2010 (inkl. recognition and liabilities) erlaubt. Letzteres 

stellt jedoch keine Änderung gegenüber dem aktuellen 

Standard dar. Der DSR merkt hierzu zu Recht an, dass 

es willkürlich erscheint, dass aufgrund der Reihenfolge 

der Verabschiedung von  Projektphasen die Möglichkeit 

besteht, die Regelungen aus früher abgeschlossenen 

Phasen wahlweise ohne die späteren anzuwenden – 

z. B. Kategorisierung, aber noch nicht Impairment –, 

jedoch nicht umkehrt. Kommentierungen zum exposure 

draft sind bis zum 21. Oktober 2011 möglich. 
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 IASB Konsultationspapier zur zukünftigen 

Agenda 

Am 26. Juli 2011 hat das IASB zum ersten Mal ein Konsul-

tationspapier veröffentlicht, in dem es über seine strategi-

sche Ausrichtung und sein zukünftiges Arbeitsprogramm 

informiert. Ziel ist es, Meinungen zu den Prioritäten und 

Bedürfnissen der an der Finanzberichterstattung inter-

essierten internationalen Öffentlichkeit einzuholen. Das 

IASB sieht seine Aufgabe zum einen in der Weiterent-

wicklung der Finanzberichterstattung, zum anderen in 

der Pfl ege bestehender IFRS. Das Konsultationspapier 

enthält offene Fragen zur Ausgestaltung dieser Aufgaben 

und wie diese Aufgaben im Detail gewichtet werden sol-

len. Bis zum 30. November 2011 werden Stellungnahmen 

in elektronischer Form an die IFRS Foundation Website 

(www.ifrs.org) unter der Rubrik „Comment on a propo-

sal“ erbeten. 

 IASB und FASB beschließen Re-Exposure 

zum Projekt Erlösrealisierung 

Das IASB und das FASB haben am 16. Juni 2011 

gemeinsam beschlossen, die im Rahmen des ED/2010/6 

„Revenue from Contracts with Customers“ im Juni 2010 

veröffentlichten und zwischenzeitlich überarbeiteten Vor-

schläge zur Erlösrealisierung ein zweites Mal als Entwurf 

vorzulegen, der öffentlich kommentiert werden kann 

(Re-Exposure). Obgleich im Verlauf des Due Process 

die erneute Vorlage eines Entwurfs nach Überarbeitung 

nicht zwingend vorgesehen ist, haben sich die beiden 

Boards aufgrund der herausragenden Bedeutung die-

ser Rechnungslegungsregeln für nahezu alle nach IFRS 

und US-GAAP bilanzierenden Unternehmen für das Re-

Exposure entschieden. Auf diese Weise sollen zudem 

nicht beabsichtigte Folgewirkungen vermieden werden. 

Es wird davon ausgegangen, dass bis zum Oktober 2011 

die Veröffentlichung des überarbeiteten Exposure Drafts 

erfolgen wird. Die Kommentierungsfrist wird dann vor-

aussichtlich 120 Tage betragen.

II. NATIONALE 
 RECHNUNGSLEGUNG

IDW RS HFA 35 „Handelsrechtliche 

 Bilanzierung von Bewertungseinheiten“

Am 10. Juni 2011 wurde vom HFA der IDW RS HFA 35 

„Handelsrechtliche Bilanzierung von Bewertungs-

einheiten“ fi nal verabschiedet. Gegenüber dem 

Entwurf aus dem Jahr 2010 enthält die endgültige 

Fassung im Wesentlichen klarstellende und redak-

tionelle Änderungen.

Für Vermögensgegenstände und Schulden gilt grund-

sätzlich der Einzelbewertungsgrundsatz (§ 252 Abs. 1 

Nr. 3 HGB). Er wird allerdings durch die mit dem BilMoG 

eingeführten Vorschriften zur Bildung von Bewertungs-

einheiten relativiert. Eine Bewertungseinheit liegt nach 

§ 254 Satz 1 HGB dann vor, wenn für handelsbilanzielle 

Zwecke Vermögensgegenstände, Schulden, schwebende 

Geschäfte oder mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartete 

Transaktionen (Grundgeschäfte) zum Ausgleich gegen-

läufi ger Wertänderungen oder Zahlungsströme aus dem 

Eintritt vergleichbarer Risiken (abgesicherte Risiken) mit 

originären oder derivativen Finanzinstrumenten (Siche-

rungsinstrumente) zusammengefasst werden. § 254 

HGB bezieht sich dabei allein auf die Absicherung von 

Wert- und Zahlungsstromänderungsrisiken. Darüber hin-

aus ist § 254 HGB als Wahlrecht ausgestaltet, d. h. selbst 

bei Vorliegen aller Voraussetzungen besteht keine Pfl icht 

zur Bildung einer Bewertungseinheit. Allerdings ist dies 

dann nach § 289 Abs. 2 Nr. 2 HGB im Lagebericht anzu-

geben.
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Bewertungseinheiten kommen sowohl für Mikro-, Makro- 

als auch für Portfolio-Hedges in Betracht. Ihre Bildung ist 

an folgende Voraussetzungen geknüpft:

 Es muss sich um objektiv geeignete Grundgeschäfte und 

Sicherungsinstrumente handeln. Als Grundgeschäfte 

kommen Vermögensgegenstände, Schulden, schwe-

bende Geschäfte (einschließlich Derivate) oder mit hoher 

Wahrscheinlichkeit erwartete Transaktionen in Betracht. 

Diese können sowohl fi nanzieller als auch nicht-fi nanzi-

eller Art sein. Als Sicherungsinstrumente sind nur origi-

näre und derivative Finanzinstrumente zulässig. 

 Die Sicherungsbeziehung als auch die bewusste Ent-

scheidung des Bilanzierenden für die handelsbilanzielle 

Zusammenfassung muss ausreichend dokumentiert sein. 

 Zum Zeitpunkt der Herstellung einer ökonomischen 

Sicherungsbeziehung muss die Absicht bestehen, diese 

auch für einen bestimmten Zeitraum fortzusetzen. Zwar 

darf der Bilanzierende die Entscheidung zur Bildung 

einer Bewertungseinheit bei gleichartigen Sachverhal-

ten unterschiedlich treffen. Soweit er sich jedoch für 

eine Abbildungsform entscheidet, bleibt er im Zeitab-

lauf bis zur tatsächlichen Beendigung der Sicherungs-

beziehung an diese Entscheidung gebunden. Aufgelöst 

werden darf eine Sicherungsbeziehung nur ausnahms-

weise, z. B. bei Wegfall des Grundgeschäfts. 

 Die Wirksamkeit der Sicherungsbeziehung ist für den 

Zeitpunkt der Bildung einer Bewertungseinheit und 

mindestens für jeden nachfolgenden Abschlussstich-

tag dahingehend zu beurteilen, ob sich gegenläufi ge 

Wertänderungen oder Zahlungsströme in Bezug auf 

das abgesicherte Risiko voraussichtlich in Zukunft aus-

gleichen werden (prospektive Beurteilung). Für jedes 

abgesicherte Risiko ist außerdem der Betrag der bishe-

rigen Unwirksamkeit für die Berichtsperiode (retrospek-

tiv) quantitativ zu ermitteln und nach den einschlägigen 

Bilanzierungsvorschriften zu erfassen. 

 Bei Makro- und Portfolio-Hedges bestehen zusätzliche 

Anforderungen an ein dokumentiertes, angemessenes 

und funktionsfähiges Risikomanagementsystem.

Aus der Bildung einer Bewertungseinheit ergeben sich 

für die Bilanzierung u. a. folgende Konsequenzen: 

 Grundsätzlich sind zwei Methoden zulässig, nach denen 

die bilanzielle Abbildung des wirksamen Teils erfolgen 

darf, wobei Erstere empfohlen wird:

- Einfrierungsmethode: Die sich ausgleichenden Wert-

änderungen aus dem abgesicherten Risiko werden 

nicht bilanziert (keine Anwendung insb. von §§ 249 

Abs. 1, 252 Abs. 1 Nr. 3 und 4 sowie § 256a HGB). 

- Durchbuchungsmethode: Die sich ausgleichenden 

Wertänderungen aus dem abgesicherten Risiko sowohl 

des Grundgeschäfts als auch des Sicherungsins-

truments werden bilanziell erfasst (keine Anwendung 

insb. von § 253 Abs. 1 Satz 1 HGB); in der GuV kann 

eine Verrechnung erfolgen. Für antizipative Bewer-

tungseinheiten ist diese Methode nicht zulässig. 

 Verbleibt aufgrund einer teilweisen Unwirksamkeit der 

Sicherungsbeziehung ein unrealisierter Verlust, ist die-

ser aufwandswirksam zu erfassen. Wertänderungen 

aufgrund der nicht abgesicherten Risiken sind nach 

den allgemeinen Bilanzierungsvorschriften imparitä-

tisch zu erfassen. Hinsichtlich der steuerbilanziellen 

Behandlung von Rückstellungen für Verlustüberhänge 

aus Bewertungseinheiten verweisen wir auf den 

PKF Newsletter Accouting III.2011.

 Es können nur die seit der Bildung der Bewertungsein-

heit eingetretenen Wert- bzw. Zahlungsstromänderun-

gen kompensiert werden. Gehörten das Grundgeschäft 

und/oder das Sicherungsinstrument vor der Bildung der 

Bewertungseinheit zum Vermögen des Bilanzierenden, 

sind diese zum Zeitpunkt der Bildung der Bewertungs-
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einheit letztmalig nach den allgemeinen Grundsätzen zu 

bilanzieren und zu bewerten.

 Beispiel:  Für einen Zinsswap, der seit geraumer 

Zeit besteht und der nunmehr einen negativen Markt-

wert aufweist, und nachträglich als Sicherungsins-

trument designiert wird, ist zum Zeitpunkt der Bildung 

der Bewertungseinheit eine Drohverlustrückstellung 

zu bilden. Diese ist dann über die Dauer bzw. bei 

Fälligkeit des Swaps zu verbrauchen.

IDW RH HFA 1.017 „Einzelfragen zur 

Behandlung der Umsatzsteuer im 

handelsrechtlichen Jahresabschluss“ 

Aufgrund der Aufhebung des § 250 Abs. 1 Satz 2 

Nr. 2 HGB im Zuge der Einführung des BilMoG war 

eine Überarbeitung der IDW Stellungnahme des HFA 

1/1985 i. d. F. 1990 „Zur Behandlung der Umsatz-

steuer im Jahresabschluss“ notwendig geworden. 

Der HFA verabschiedete am 10. Juni 2011 eine neue 

Stellungnahme, die den Ausweis der Umsatzsteuer 

in der Bilanz, der GuV und dem Anhang behandelt. 

Für die Unternehmenspraxis von Bedeutung ist, dass mit 

Einführung des BilMoG der Ausweis der Umsatzsteuer 

auf erhaltene Anzahlungen nach der Bruttomethode in 

handelsrechtlichen Abschlüssen nicht mehr zugelassen 

ist. Erhaltene Anzahlungen sind nun gesondert in Höhe 

ihres Nettobetrages unter der relevanten Bilanzposition 

auszuweisen. Die auf die erhaltenen Anzahlungen ent-

fallende Umsatzsteuer ist bis zur Abführung unter den 

„sonstigen Verbindlichkeiten“ auszuweisen. Des Wei-

teren fi nden sich im IDW RH HFA 1.017 Hinweise zur 

rechnungslegungsbezogenen Behandlung von Beson-

derheiten bei umsatzsteuerlichen Organschaften und 

zur Behandlung nicht abzugsfähiger Vorsteuer nach § 15 

Abs. 2 UStG. Darüber hinaus wird dargelegt, dass auf 

Aufsichtsratsvergütungen und Abschlussprüferhonorare 

entfallende Umsatzsteuerbeträge nicht zu den im Anhang 

angabepfl ichtigen Bezügen bzw. Honoraren zählen. Dies 

gilt unabhängig davon, ob der Bilanzierende vorsteuer-

abzugsberechtigt ist oder nicht. 

Nationale Kurznachrichten

 HFA verabschiedet weitere Standards

Der HFA hat am 10. Juni 2011 folgende Standards ver-

abschiedet:

 IDW RS HFA 17 „Auswirkungen einer Abkehr von der 

Going-Concern-Prämisse auf den handelsrechtlichen 

Jahresabschluss“

Es wurden nur geringe Veränderungen zur Entwurfs-

fassung vorgenommen. Darüber hinaus wurde nach 

Abstimmung mit dem Fachausschuss für Sanierung und 

Insolvenz (FAS) eine an den veränderten IDW RS HFA 17 

und an die aktuelle Rechtslage angepasste Fassung des 

IDW RH HFA 1.012 „Externe (handelsrechtliche) Rech-

nungslegung im Insolvenzverfahren“ verabschiedet. 

 IDW RS HFA 30 „Handelsrechtliche Bilanzierung von 

Altersversorgungsverpfl ichtungen“

Die geänderte Fassung des IDW RS HFA 30 integriert die 

bislang in IDW ERS HFA 38 enthaltenen Ausführungen zu 

den Besonderheiten der (Ansatz-)Stetigkeit bei Altersver-

sorgungsverpfl ichtungen. Sie klärt zudem Zweifelsfragen, 

die aus dem Mitgliederkreis des IDW an die Geschäfts-

stelle gerichtet worden waren. Schließlich stellt sie klar, 

dass Vermögensgegenstände des Deckungsvermögens 

nicht in den Anlagenspiegel aufzunehmen und unter wel-

chem Bilanzposten den Altersversorgungsverpfl ichtungen 

vergleichbare langfristige Verpfl ichtungen auszuweisen 

sind.
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 IDW RS HFA 38 „Ansatz- und Bewertungsstetigkeit im 

handelsrechtlichen Jahresabschluss“ 

Die Verlautbarung ersetzt die IDW Stellungnahme HFA 

3/1997 „Zum Grundsatz der Bewertungsstetigkeit“. Die 

Stellungnahme berücksichtigt den Grundsatz der Ansatz-

stetigkeit in § 246 Abs. 3 HGB in der BilMoG-Fassung, 

nach dem die im vorangegangenen Jahresabschluss 

angewandten Ansatzmethoden beizubehalten sind. 

Außerdem enthält die Verlautbarung ergänzende Ausfüh-

rungen zum Begriff der Ansatzmethode. Die Regelungen 

zur Bewertungsstetigkeit des HFA 3/1997 wurden inte-

griert und an die aktuelle Rechtslage angepasst.

 DSR berät Überarbeitung des DRS 15 „Lage-

berichterstattung“

Der DSR diskutiert derzeit eine Überarbeitung des 

DRS 15 „Lageberichterstattung“ und plant im Herbst 

2011 einen Standardentwurf zu verabschieden. In seiner 

158. Sitzung vom 28. und 29. Juni 2011 hat der DSR die 

Beratungen darüber fortgesetzt. Einen Schwerpunkt der 

Diskussionen bildete die Aufnahme von Beispielen in den 

Standardentwurf sowie die Gestaltung dieser Beispiele. 

Ferner wurde die Differenzierung der Anforderungen nach 

Kapitalmarktorientierung erörtert. Es sollen neben den 

bestehenden gesetzlichen Differenzierungen weitere Dif-

ferenzierungen im Standardentwurf zusammenfassend 

dargestellt und beurteilt werden. Abgelehnt werden vom 

DSR verpfl ichtende Angaben zur Dividendenpolitik sowie 

höhere Anforderungen an die Prognosebericht erstattung 

bei kapitalmarktorientierten Unternehmen. 

Des Weiteren bestätigt der DSR die Absicht, die Grund-

sätze Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Klarheit und Über-

sichtlichkeit, Vermittlung aus Sicht der Konzernleitung 

und Informationsbeschaffung zu konkretisieren. Darüber 

hinaus befürwortet der DSR die Aufnahme von Aussagen 

zum Stand der Erreichung strategischer Ziele bei kapital-

marktorientierten Unternehmen. Auch wird ein Vergleich 

der in der Vorperiode berichteten Prognose mit der tat-

sächlichen Geschäftsentwicklung für sinnvoll erachtet. 

Zum Redaktionsschluss ausstehend waren u. a. die Dis-

kussionen über den Nachtragsbericht, die übernahmerele-

vante Angaben, die Erklärung zur Unternehmensführung 

sowie über die Versicherung der gesetzlichen Vertreter.

III. BILANZSTEUERRECHT

Aktuell veröffentlichte Urteile der 

 Finanzgerichte

 BFH: Voraussichtlich dauernde Wertminde-

rung bei festverzinslichen Wertpapieren 

Bei festverzinslichen Wertpapieren, die eine Forderung 

in Höhe des Nominalwerts der Forderung verbriefen, ist 

eine Teilwertabschreibung unter ihrem Nennwert allein 

wegen gesunkener Kurse regelmäßig nicht zulässig. Dies 

gilt auch dann, wenn die Wertpapiere zum Umlaufvermö-

gen gehören.

BFH vom 8.6.2011, I R 98/10, vgl. DB 2011 S. 1834

 FG: Berücksichtigung wertaufhellender Tat-

sachen nur bis zum Ablauf des Zeitraums für 

die Bilanzaufstellung

Wertaufhellende Tatsachen gem. § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB 

können nicht mehr berücksichtigt werden, wenn sie nach 

dem Zeitpunkt bekannt werden, zu dem die Bilanz hätte 

spätestens aufgestellt werden müssen.

FG Köln vom 17.03.2011 – 13 K 52/11, vgl. BB 2011 

S. 1394
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 FG: Teilwertabschreibungen auf Fondsbeteili-

gungen

Betragen die Wertminderungen von Fondsbeteiligungen 

zum Bilanzstichtag zwischen 16 und 30 v. H. und liegen 

im „Nachbetrachtungszeitraum“ zwischen Bilanzstichtag 

und Zeitpunkt der Bilanzaufstellung konkrete Anhalts-

punkte für eine alsbaldige Wertaufholung nicht vor, han-

delt es sich nicht mehr um bloße nicht zu einer Teilwert-

abschreibung berechtigende Wertschwankungen.

FG Rheinland-Pfalz vom 15.12.2010 – 1 K 2237/07, 

Rev. eing. [Az. BFH: I R 7/11], vgl. EFG 2011 S. 953

 FG: Rückstellungen für ungewisse Verbind-

lichkeiten

Eine öffentlich-rechtliche Verpfl ichtung ist noch nicht 

rechtlich entstanden i. S. der Rechtsprechung zu Ver-

bindlichkeitsrückstellungen, wenn die Rechtsnorm, in der 

sie enthalten ist, eine Frist für eine Erfüllung enthält, die 

am maßgeblichen Bilanzstichtag noch nicht abgelaufen 

ist. Für die Passivierung einer derartigen, rechtlich noch 

nicht bestehenden Verbindlichkeit ist ein wirtschaftlicher 

Bezug der möglicherweise entstehenden Verbindlichkeit 

zum Zeitraum vor dem jeweiligen Bilanzstichtag erforder-

lich. Eine infolge Fristablaufs am Bilanzstichtag rechtlich 

entstandene öffentlich-rechtliche Verpfl ichtung ist hin-

gegen unabhängig vom Zeitpunkt ihrer wirtschaftlichen 

Verursachung zu passivieren. Eine Saldierung mit künf-

tigen Vorteilen nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 a Buchst. c EStG 

erfordert, dass die künftigen Vorteile mit der Erfüllung der 

konkreten Verpfl ichtung voraussichtlich anfallen werden.

FG Düsseldorf vom 13.12.2010 – 3 K 3356/08 F, Rev. eing. 

[Az. BFH: IV R 7/11], vgl. EFG 2011 S. 353

 FG: Wirtschaftliches Eigentum an einem Kapi-

talgesellschaftsanteil

Ein an einer Kapitalgesellschaft Unterbeteiligter ist nach 

der Maßgeblichkeit des Gesamtbildes der tatsächlichen 

Verhältnisse nicht wirtschaftlicher Eigentümer, wenn er

 nur einen betragsmäßig begrenzten Anteil an den aus-

geschütteten Gewinnen erhält,

 über die Unterbeteiligung nicht frei verfügen kann und

 die Gesellschaftsrechte einschließlich der Stimmrechte 

nicht ausüben darf.

FG Münster vom 25.11.2010 – 3 K 2791/09 E, F, Rev. eing. 

[Az. BFH: IX R 6/11], vgl. EFG 2011 S. 964
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